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Umweltrelevante Kennzahlen für 
Immobilien-Anlagegruppen


Ausgangslage
Die KGAST hat bei ihren Mitgliedern eine Umfrage zu ESG (Environmental Social Governance) Themen durchgeführt. Danach sind ESG Themen bei allen Anlagestiftungen präsent und die Einführung eines Minimalstandards von umweltrelevanten Portfolio-Kennzahlen wird breit unterstützt.
Von der Asset Manager Association Schweiz (AMAS) wurden «umweltrelevante Kennzahlen für Immobilienfonds» [footnoteRef:1]  entwickelt, die per 1. Juli 2022 in Kraft getreten sind. Sie ergänzen die bestehende «Fachinformation Kennzahlen von Immobilienfonds» der AMAS. Das AMAS Zirkular Nr. 04/2022[footnoteRef:2] erläutert die neuen Kennzahlen. [1:  AMAS Fachinformation Immobilienfonds, Kennzahlen, 2022 (https://www.am-switzerland.ch/de/regulierung/selbstregulierung-standard/immobilienfonds)]  [2:  AMAS Zirkular Umweltrelevante Kennzahlen, 2022 (https://www.am-switzerland.ch/de/regulierung/selbstregulierung-standard/immobilienfonds)] 

Die KGAST unterstützt die «umweltrelevanten Kennzahlen» der AMAS und empfiehlt ihren Mitgliedern die Anwendung für die Immobilien-Anlagegruppen der Anlagestiftungen.
Publikation von umweltrelevanten Kennzahlen
Die KGAST empfiehlt, bei den Immobilien-Anlagegruppen die «umweltrelevanten Kennzahlen» zu erheben und auf Portfolioebene auszugeben. Das Ziel ist, mehr Transparenz und Vergleichbarkeit zu schaffen. Die Kennzahlen enthalten Angaben zu Abdeckungsgrad, Energieträgermix, Energieverbrauch, Energieintensität, Treibhausgasemissionen und Intensität der Treibhausgasemissionen. Nachfolgend werden die Kennzahlen aufgeführt und kommentiert:
1. Abdeckungsgrad: Massgebliche Fläche im Verhältnis zur Gesamtfläche der Bauten. In Ergänzung zu den Vorgaben der AMAS, soll die Quelle der Energiebezugsfläche (EBF) angegeben werden. Bei fehlenden Angaben der Energiebezugsfläche können standardisierte Umrechnungsfaktoren verwendet werden, die zu publizieren sind.
2. Energieträgermix: Mindestgliederung bestehend aus den Kategorien «fossil» und «nicht fossil».
3. Energieverbrauch: Energieverbrauch für Wärme/Kühlung/Allgemeinstrom. In Ergänzung zu den Vorgaben der AMAS soll angegeben werden, ob der Energieverbrauch gemessen oder modelliert wird.
4. Energieintensität: Energieverbrauch im Verhältnis zur massgeblichen Fläche.



5. Treibhausgasemissionen: Treibhausgasemissionen resultierend aus Energieverbrauch. Wie bei den Vorgaben der AMAS können für Immobilien in der Schweiz Emissionsfaktoren der KBOB (Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der öffentlichen Bauherren) und in Ergänzung zu den Vorgaben der AMAS für Immobilien im Ausland standortbezogene Emissionsfaktoren verwendet werden. Die Quelle der Emissionsfaktoren ist anzugeben.
6. Intensität der Treibhausgasemissionen: Treibhausgasemissionen im Verhältnis zur massgeblichen Fläche.
Darüber hinaus können Anlagestiftungen weitere Angaben zu ESG Aspekten publizieren. Die Erhebung der «umweltrelevanten Kennzahlen» stellen einen niederschwelligen Ansatz zur Verbesserung der Transparenz gegenüber Investoren dar.
Diese Informationen bilden die Grundlage für die Berücksichtigung von weitergehenden Nachhaltigkeitsaspekten wie Definition von Klimazielen und Beurteilung von Klimarisiken. Die Anlagestiftungen leisten damit einen Beitrag zur Klimatransparenz bei Immobilienanlagen in der Schweiz und zur Erreichung der Klimaziele.
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